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GEMEINDE WOHLENSCHWIL
INFO 2014/01 www.wohlenschwil.ch
15. Januar 2014/jo gemeinderat@wohlenschwil.ch
Auflage: 685 Exemplare 056 481 70 50

Baubewilligungspflicht
beachten

Entsorgungstermine
 Der Abfallkalender 2014 ist analog des Vorjah-

res auf der letzten Umschlagseite des Veran-
staltungskalenders 2014 abgedruckt. Dieser
kann unter www.wohlenschwil.ch eingesehen
bzw. heruntergeladen werden. Zudem wurde er
anfangs Januar 2014 an alle Haushaltungen zu-
gestellt.

 Am Samstag, 1. Februar 2014, 11.00 bis 11.30
Uhr, werden bei der Entsorgungsstelle "Moos-
weg" wiederum Alteisen und kleine Mengen
Bauschutt / Gartensteine kontrolliert entgegen-
genommen. Bitte kein Material vor bzw. nach
dieser Zeit deponieren.

Neue Zinsregelung ab Steuerjahr 2014
Ab 1. Januar 2014 werden Einzahlungen neu
auch vor dem 30. April verzinst. Bisher erhielten
die Steuerpflichtigen einen Skonto, wenn sie ihre
provisorischen Rechnungen bis zum 30. April des
Steuerjahrs bezahlten. Einzahlungen vor oder nach
diesem Datum lohnten sich nicht. Die neue Rege-
lung will auch Ratenzahlungen fördern. Jede Zah-
lung vor dem Fälligkeitstermin 31. Oktober wird
mit einem Zins honoriert. Zudem wird auch für
Zahlungen ein Vergütungszins gutgeschrieben, die
den definitiven Rechnungsbetrag übersteigen.
Offensichtlich übersetzte Einzahlungen werden je-
doch zurückerstattet. Für das Jahr 2014 beträgt der
Zinssatz 0,5 %. Vergütungszinsen für Vorauszah-
lungen sind steuerfrei. Weitere Informationen zur
Verzinsung der Steuern finden sich unter
www.ag.ch/steuern.

Inkrafttreten 2. Etappe Teilrevision Steuergesetz
Auf den 1. Januar 2014 tritt ein Grossteil der Mass-
nahmen aus der Steuergesetzrevision 2012 in
Kraft. So profitieren die Steuerpflichtigen von der
ersten Hälfte der Tarifreduktion bei der Einkom-
menssteuer, von tieferen Vermögenssteuern, höhe-
ren Kinderabzügen und höheren Abzügen für die
Drittbetreuung von Kindern sowie von einer Milde-
rung der Besteuerung von Kapitalzahlungen aus
Vorsorge.

Verkehrsbeschränkung Hauptstrasse
Die Bauarbeiten für die Erneuerung der Haupt-
strasse Nord mit Strassenraumgestaltung und
Werkleitungen, Teilstück Einmündung Vogelsang-
strasse bis Knoten Usserdorf, werden bei günstiger
Witterung Mitte Januar 2014 in Angriff genommen.
Sie dauern voraussichtlich bis in den Herbst 2014.
Während der Bauzeit muss auf diesem Strassen-
teilstück ein Einbahnregime eingerichtet werden,
d.h. die Baustelle ist nur ab der Lenzburgerstrasse
in Richtung Dorf befahrbar. Die erste Bauetappe
befindet sich im Bereich Postweg bis Gemeinde-
haus.

Neue Vorschriften für Grossfeuerwerke
Im Kanton Aargau besteht ab 1. Januar 2014 eine
Bewilligungspflicht für den Abbrand von Feuer-
werkskörpern der Kategorien 4 (Grossfeuerwerk)
und T2 (Bühnenfeuerwerk). Der Feuerwerker be-
nötigt einen sogenannten Verwenderausweis, wel-
cher vom Staatssekretariat für Bildung, Forschung
und Innovation ausgestellt wird, einen Erwerbs-
schein der Kantonspolizei sowie eine gemeinsame
Abbrandbewilligung der betroffenen Gemeinde und
der Kantonspolizei. Der Antrag für die Abbrandbe-
willigung ist mindestens 14 Tage vor dem geplan-
ten Anlass der Kantonspolizei einzureichen. Die
Formulare können unter www.ag.ch/kantonspolizei
heruntergeladen werden. Weitere Auskünfte erteilt
die Fachstelle SIWAS, Tel. 056 835 82 43.

Sirenentest 2014
Am Mittwoch, 5. Februar 2014, von 13.30 bis
14.00 Uhr, findet in der ganzen Schweiz - also
auch in unserer Gemeinde - die jährliche Kontrolle
der Alarmsirenen statt. Dabei sind keine Verhal-
tens- und Schutzmassnahmen zu ergreifen. Bei der
Sirenenkontrolle wird die Funktionstüchtigkeit der
stationären und mobilen Sirenen getestet, mit de-
nen die Einwohner bei Katastrophen und in
Notlagen oder im Falle eines bewaffneten Konflikts
alarmiert werden. Ausgelöst wird das Zeichen
„Allgemeiner Alarm“, ein regelmässig auf- und
absteigender Heulton von einer Minute Dauer.

Vorschau Abstimmung vom 9. Februar 2014
Der nächste Urnengang findet am 9. Februar 2014
statt. Es gelangen drei eidgenössische Vorlagen
zur Abstimmung. Die Abstimmungsunterlagen wur-
den anfangs 2014 zugestellt. Nutzen Sie die Mög-
lichkeit der brieflichen Abstimmung. In diesem Falle
müssen Sie unbedingt den Stimmrechtsausweis
unterzeichnen, alle Stimm- bzw. Wahlzettel in das
kleine Stimmzettelcouvert legen und dieses zukle-
ben. Wir wären Ihnen zudem dankbar, wenn Sie
die Stimmzettel bei der Perforierung nicht zertren-
nen. Briefliche Stimmabgaben können bis am Ab-
stimmungssonntag, 10.00 Uhr, in den Briefkasten
der Gemeindeverwaltung gelegt werden. Für die
persönliche Stimmabgabe ist die Wahlurne am Ab-
stimmungssonntag von 09.00 bis 10.00 Uhr im
Foyer des Gemeindehauses geöffnet.

Senioren/innen-Nachmittag 2014 - Voranzeige
Die 65-jährigen und älteren Einwohner (Jahrgang 1949
und älter, es sind aktuell 224 Personen) sind bereits
heute zum traditionellen Seniorennachmittag auf Mitt-
woch, 26. Februar 2014, 14.00 Uhr, Halle blau, eingela-
den. Die Landfrauen haben auch dieses Mal wieder ei-
nige Überraschungen auf Lager. Einladungen werden ge-
gen Ende Januar 2014 zugestellt.



Trinkwasser-Untersuchungsbericht
Das Amt für Verbraucherschutz hat Trinkwasser-
proben vom Grundwasserpumpwerk Frohberg so-
wie von den zwei Sondierbohrungen im November
2013 untersucht. Sämtliche Proben wiesen eine
einwandfreie Qualität auf. Der Nitratgehalt bei der
Grundwasserfassung Frohberg lag bei 19 mg/l und
bei den Sondierbohrungen bei 21 bzw. 7 mg/l, d.h.
innerhalb des Toleranzwertes von 40 mg/l und des
Qualitätsziels von 25 mg/l.

Gratulation zum Schweizerbürgerrecht
Nachdem die Stimmbürger an der Gemeindever-
sammlung vom 16. November 2012 das Gemein-
debürgerrecht zugesichert haben, hat der Grosse
Rat des Kantons Aargau das Einbürgerungsgesuch
von Gino Logiurato, Wohlenschwil, Hauptstrasse
19, am 3. Dezember 2013 gutgeheissen Herr
Logiurato hat damit gleichzeitig das Bürgerrecht
von Wohlenschwil sowie das Schweizer Bür-
gerrecht erworben. Herzliche Gratulation.

Rechtskraft GV-Beschlüsse; Protokoll
Nach unbenütztem Ablauf der Referendumsfrist,
sind sämtliche an der Gemeindeversammlung vom
22. November 2013 gefassten Beschlüsse am
27. Dezember 2013 in Rechtskraft erwachsen.
Der Gemeinderat hat vom Protokoll der letzten Ge-
meindeversammlung vom 22. November 2013
Kenntnis genommen und dieses an die Finanz-
kommission zur Prüfung überwiesen. Das Protokoll
kann unter www.wohlenschwil.ch/aktuelles einge-
sehen bzw. heruntergeladen werden.

Hundekontrolle - Erinnerung
Seit rund einem Jahr gelten einige Veränderungen
für die Hundehalterinnen und Hundehalter. Eine
davon ist, dass die Halterinnen und Halter selber
für Mutations-Meldungen (Halterwechsel, Wegzug
oder Tod des Hundes) verantwortlich sind. Diese
Veränderungen müssen direkt bei der Datenbank
ANIS www.anis.ch (Animal Identity Service), Bern,
Tel. 031 371 35 30, E-Mail: info@anis.ch, gemeldet
werden. Eventuell übernehmen Tierärzte dies für
Sie. Stellen Sie bitte dennoch sicher, dass diese
Mutationen vorgenommen werden. Melden Sie bitte
die Veränderungen auch der Gemeindekanzlei und
helfen Sie mit, dass die Hundekontrolle der Ge-
meinde, wie auch die Datenbank ANIS aktuell ge-
führt werden können. Besten Dank.

Bewilligung Annahme & Behandlung Abfälle
Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Ab-
teilung für Umwelt, Aarau, hat der FAB Auto AG,
Wohlenschwil, die Bewilligung zur Annahme und
Behandlung von Abfällen (VeVA-Empfängerbewil-
ligung) für die Zeit vom 1. Januar 2014 bis 31. De-
zember 2018 erteilt bzw. verlängert.

Konzeption Zivilschutz 2013
Der Gemeinderat hat sich im Rahmen der laufen-
den Vernehmlassung zur "Konzeption Zivilschutz
2013" des Kantons Aargau geäussert. Die Profes-
sionalisierung der Zivilschutz-Struktur mit Bildung
von 11 Zivilschutz-Regionen wird begrüsst. Vorbe-
halte bestehen lediglich bei den Kostenberechnun-
gen.

Baubewilligungen wurden erteilt
 Friedli Gemüse, Paul Friedli, Wohlenschwil, für

Erneuerung mit Befestigung der Flurwege Chro-
nemattweg und Oberer Kanalweg, Moos; mit Zu-
stimmung Departement Bau, Verkehr und Um-
welt, Aarau (Bauten ausserhalb Baugebiet);

 Fehr-Ullmann Alfred und Susanne, Wohlen-
schwil, für Sonnenschutz-Pergola EFH Nr. 5,
Brunneraiweg;

 von Arx David und Bitonti Patrizia, Mellingen, für
Rückbau best. Remisengebäude Nr. 106, Röt-
lerstrasse, Büblikon.

Bauen ohne Bewilligung
Der Gemeinderat hat festgestellt, dass immer wie-
der Bauvorhaben realisiert werden, obwohl keine
Baubewilligung vorliegt. Früher oder später werden
entsprechende Verstösse festgestellt und haben
dann Folgen (nachträgliches Baugesuch, eventuell
Rückbau, Strafbefehl des Gemeinderates oder
Verzeigung in gröberen Fällen). Es wird deshalb in
Erinnerung gerufen, dass alle Bauten und Anlagen
und ihre im Hinblick auf die Anliegen der Raum-
entwicklung, des Umweltschutzes oder der Baupo-
lizei wesentliche Umgestaltung, Erweiterung oder
Zweckänderung sowie die Beseitigung von Gebäu-
den (auch Teilabbrüche) einer Baubewilligung
durch die Baubehörde bedürfen.
Ein Baugesuch ist vor Beginn der Bauarbeiten ein-
zureichen. Mit der Umsetzung darf erst begonnen
werden, wenn die Baubewilligung erteilt und diese
rechtskräftig geworden ist. Ein Baugesuch wird üb-
licherweise während 30 Tagen öffentlich ausge-
schrieben. In zahlreichen Situationen darf der Ge-
meinderat eine Baubewilligung nur erteilen, wenn
die kantonale Zustimmung vorliegt. Es ist daher
wichtig, das Bewilligungsverfahren auch in die zeit-
liche Planung eines Bauvorhabens mit einzube-
ziehen.
Kleinere Bauvorhaben können in einem verein-
fachten Verfahren bewilligt werden, wenn die
direkten Anstösser zustimmen. In einzelnen Fällen
sind Bauvorhaben bewilligungsfrei. Darüber besteht
eine entsprechende Aufzählung in § 49 der Kanto-
nalen Bauverordnung. Mit der rechtzeitigen Anfrage
bei der Bau- bzw. Gemeindeverwaltung (Tel. 056
481 70 57) können Sie sich viel Zeit und Ärger er-
sparen.
Klar geregelt sind die Strafbestimmungen im Bau-
gesetz. Wird durch die Errichtung von Bauten oder
Anlagen ohne Bewilligung, unter Verletzung einer
solchen oder auf andere Weise (z. B. Nutzungsän-
derung ohne Bewilligung) ein unrechtmässiger Zu-
stand geschaffen, so können die Einstellung der
Arbeiten, die Einreichung eines Baugesuches so-
wie die Herstellung des rechtmässigen Zustandes,
insbesondere die Beseitigung oder Änderung der
rechtswidrigen Bauten oder Anlagen, angeordnet
werden. Das Baugesetz sieht bei Verstössen Bus-
sen bis Fr. 50‘000.00 vor. Der Gemeinderat selber
kann Strafbefehle bis Fr. 2‘000.00 aussprechen.
Strafbar ist das vorsätzliche oder fahrlässige Han-
deln. In schweren Fällen erstattet der Gemeinderat
Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.



Solarkataster Aargau
Solarenergie wird in Zukunft einen wesentlichen
Beitrag an unsere Energieversorgung leisten.
Hausdächer können gute Möglichkeiten für die
Stromproduktion mit Photovoltaik sowie die Warm-
wasseraufbereitung mit Sonnenkollektoren bieten.
Prüfen auch Sie im neu erstellten Solarkataster des
Kantons Aargau, ob Ihr Dach ein kleines Solar-
kraftwerk sein kann. Mit dem Solarkataster will der
Kanton Aargau die Bevölkerung für den Einsatz
dieser beinahe unerschöpflichen Energiequelle
sensibilisieren. Im Solarkataster ist die Intensität
der Sonneneinstrahlung auf die Dachfläche gra-
fisch dargestellt. Daraus wird abgeleitet, wie gut
sich ein Dach für die Stromproduktion mit Photo-
voltaik und die Warmwasserbereitstellung mit Son-
nenkollektoren eignet. Unter dem Suchbegriff "So-
larkataster Aargau" in einem Browser erscheint ein
Link auf die Homepage "Energie" des Kantons Aar-
gau. Auf der Seite Energieversorgung befindet sich
der Link auf den Solarkataster im AGIS. Ebenfalls
auf dieser Seite ist dieses Dokument „Erläuterun-
gen zum Solarkataster" aufgeführt.

Baustatistik 2013
Im Jahre 2013 gingen beim Gemeinderat insge-
samt 35 (Vorjahr = 20) Baugesuche ein, wovon de-
ren 19 (5) im vereinfachten Verfahren bewilligt wur-
den. U.a. wurden 2 Baubewilligungen für 3 neue
Wohnbauten mit 10 Wohnungen erteilt. Pendent
waren per Ende Jahr 3 Baugesuche, wovon 1 Bau-
gesuch mit 3 Mehrfamilienhäusern mit 18 Wohnun-
gen. Bei 3 Baugesuchen fanden Einwendungsver-
handlungen statt, wovon alle Fälle gütlich erledigt
werden konnten. 4 Baubewilligungen setzten die
vorgängige Zustimmung des Kantons voraus.
Im Jahre 2013 wurden 4 Einfamilienhäuser und
3 An- und Umbauten mit insgesamt 5 Wohnungen
fertig gestellt. Am Jahresende befanden sich noch
im Bau: 1 Gewerbebaute, 1 Einfamilienhaus,
3 Mehrfamilienhäuser sowie 2 Wohnhausumbauten
mit insgesamt 15 Wohnungen.
Bewilligt, aber per Ende Jahr noch nicht baubegon-
nen waren 2 Mehrfamilienhäuser, 1 Einfamilien-
haus sowie 4 An- und Umbauten mit insgesamt
14 Wohnungen.
Per Ende 2013 waren in unserer Gemeinde insge-
samt 461 Wohngebäude mit 670 Wohnungen re-
gistriert.

Gemeinderatssitzungen
An 23 (Vorjahr 23) ordentlichen Sitzungen behan-
delte der Gemeinderat im Jahre 2013 insgesamt
579 (520) Sachgeschäfte, welche auf 626 (593)
Protokollseiten dokumentiert sind. Daneben fanden
zahlreiche a.o. Sitzungen, Besprechungen und Au-
genscheine statt.

Pilzkontrolle
Die Pilzkontrolleurin, Frau Margaretha Strebel, Tä-
gerig, hat im vergangenen Jahr für unsere Ge-
meinde 12 (Vorjahr 11) Pilzkontrollen durchgeführt.
Bei 5 Kontrollen wurden 1 kg ungeniessbare und
bei 3 Kontrollen 1 kg giftige Pilze festgestellt, wo-
von 1 grüner Knollenblätter-Pilz! Insgesamt konn-
ten 9 kg essbare Pilze freigegeben werden. Diese
Bilanz zeigt, dass sich die Pilzkontrolle lohnt. Für
die Kontrollarbeiten, inkl. Aus- und Weiterbildung,
wurden Fr. 804.50 (874.60) aufgewendet.

Beiträge Nitrat-Projekt 2013
Für das Jahr 2013 wurden im Rahmen des Nitrat-
Projektes Wohlenschwil Beiträge (Stilllegungen,
Trinkwasservertrag, Kunstwiesen und Streifen-
bzw. Direktsaat) von insgesamt Fr. 96‘060.00
(Vorjahr 98‘074) ausbezahlt. Der Bund leistete da-
ran einen Beitrag von Fr. 76‘337.00, der Kanton ei-
nen solchen von Fr. 8‘542.00 und die Gemeinde
Wohlenschwil einen solchen von Fr. 11‘181.00
(11‘579). Der Nitratgehalt im Trinkwasser liegt ak-
tuell bei 19 mg/l, d.h. deutlich unter dem Qualitäts-
ziel von 25 mg/l und unter dem Toleranzwert von
40 mg/l.

Ökologisches Vernetzungsprojekt
Gestützt auf die Vereinbarung zwischen der Ge-
meinde und dem Kanton vom 22.8.2011, sind in
Wohlenschwil mit einzelnen Landwirten Bewirt-
schaftungsverträge zur ökologischen Aufwertung
des Kulturlands abgeschlossen worden. Gemäss
dieser Vereinbarung beteiligt sich die Gemeinde als
Trägerschaft an den Beitragskosten. Im Jahre 2013
wurden Öko-Projekte mit einer Fläche von 19.67
Hektaren, entsprechend den Richtlinien des Pro-
gramms „Bewirtschaftungsverträge Naturnahe
Landwirtschaft“ (Beve), bewirtschaftet, für welche
insgesamt Fr. 30‘790.00 Beiträge an 6 Bewirt-
schafter ausbezahlt wurden. Nach Abzug des Bun-
desbeitrages ergibt sich ein Gemeindebeitrag von
Fr. 9‘522.00.

Ballonwettbewerb vom 16. November 2013 - Auswertung
Anlässlich des Festes zur Verabschiedung von Posthalter Reinmann und Integration der Postagentur im
Volg-Laden vom 16. November 2013 fand ein Ballonwettbewerb statt. Bis Ende 2013 wurden insgesamt sie-
ben Karten retourniert, allesamt von Ballons, welche Richtung Westen flogen (Distanz = Luftlinie):
Rang Absender Distanz Fundort

1 Reinmann Helen, Hauptstrasse 10 87.13 km Seleute JU
2 Erne Antonia, Dorfstrasse 58 73.48 km Develier JU
3 Sullivan Jason, Postweg 1 69.72 km Delémont JU
4 Füglistaller Judith, Nüeltsche 1 61.93 km Courchapoix JU
5 Segi Ernst, Postweg 4 58.72 km Mariastein Burg SO
6 Spreuer Luzia, Haldenstrasse 10 40.59 km Liestal BL
7 Sullivan Cassie, Postweg 1 14.88 km Suhr AG

Die drei Erstrangierten gewinnen die von der Post gesponserten Geschenkgutscheine. Die Absender aller re-
tournierten Karten wurden persönlich informiert.



SBB-Tageskarten
Die Gemeinden Mägenwil und Wohlenschwil bieten seit einigen Jahren zwei unpersönliche „Tageskarten
Gemeinde“ der 2. Klasse an. Die Tageskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB, RhB und
PostAuto sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen und vielen Schiffsbetrieben der Schweiz. Die
Tageskarten werden im Jahr 2014 an Einwohner von Mägenwil und Wohlenschwil zum Vorzugspreis von
Fr. 40.00 (bisher 37.00) und an Auswärtige zum Preis von Fr. 44.00 (40.00) abgegeben.
Vom „Last-Minute“-Angebot von Fr. 25.00 pro Tageskarte kann kurzfristig, werktags ausschliesslich am Gül-
tigkeitstag ab 08.00 Uhr und für Samstag/Sonntag jeweils am vorangehenden Freitag ab 14.00 Uhr, Ge-
brauch gemacht werden. Nur gegen Barzahlung direkt am Schalter der Gemeindekanzlei. Eine vorgängige
Reservation von „Last-Minute“-Angeboten ist nicht möglich.
Die Verwaltung der beiden Tageskarten erfolgt für beide Gemeinden zentral durch die Gemeindeverwaltung
Mägenwil, weshalb Reservationen ausschliesslich dort möglich sind (Tel. 062 889 89 39, am Schalter oder
im Internet www.maegenwil.ch).

Termine bis Mitte Februar 2014 auf einen Blick
Do 16.01. 14.30 -

17.15
Beratung ohne Voranmeldung, Wiegen und Messen
Mütter- und Väterberatung

Mellingen,
im Grüt 3

Do 16.01. 19.30 Generalversammlung; Volkstanzgruppe Reusstal Büblikon, Rössli

Fr 17.01. 19.00 Generalversammlung; Musikverein MäWo Mägenwil, Savoldi-Sch.

So 19.01. gz Tag Unihockeyturnier Badener KTV; Sportverein SV (Jugend) Obersiggenthal

So 19.01. 17.00 Kirchenkonzert; Jugendspiel Rohrdorferberg Niederrohrdorf, Guthirt

Mo 20.01. gz Tag 80. Geburtstag Josef Scheibel; Herzliche Gratulation Hauptstrasse 17

Mo 20.01. 19.00 Generalversammlung; Landfrauenverein Halle blau MZR gross

Di 21.01. 09.00 -
11.00

Chrabbelgruppe Sunnestrahl;
für Kinder von 0-4 Jahren mit Eltern Pfarreiheim

Mi 22.01. 08.30 Kinderartikelbörse „Zwergehöhli“; www.zwergehöhli.ch Gemeindehaus UG

Do 23.01. 08.30 -
11.30

Beratung mit Voranmeldung; Mütter- und Väterberatung
Eltern mit Kindern von 0-5 Jahren, Tel. 056 437 18 40

Mellingen, Alters-
zentrum im Grüt 3

Sa 25.01. 09.30 VAKI-Turnen; Turnen für Vater und Kind (3 bis 4 Jahre) Halle blau
Sa +
So

25.01. +
26.01.

Schnee-Weekend;
Musikverein MäWo

gemäss
Einladung

So 26.01. 10.30 Ufwind-Gottesdienst, anschl. Apéro; Ref. Kirchgemeinde Mellingen, Ref. Kirche

So 26.01. gz Tag Schlitteltag; Jungwacht/Blauring WoMä gem beso Info

Mo 27.01. gz Tag 75. Geburtstag Bärtschi Willi; Pro Senectute Mellingen, Jurastr. 14

Di 28.01. 15.00 +
16.00

Bilderbuchstunde, für Kinder von 3 bis 5 Jahre
Bibliothek Mellingen

Mellingen, Bibliothek,
Stadtscheune

Mi 29.01. 08.30 Kinderartikelbörse „Zwergehöhli“; www.zwergehöhli.ch Gemeindehaus UG

Do 30.01. 14.30 -
17.15

Beratung ohne Voranmeldung, Wiegen und Messen
Mütter- und Väterberatung

Mellingen,
im Grüt 3

bis 31.01. Einlösen Autobahn-Vignette; Fahrzeuglenker Volg-Laden (Fr. 40.-)

Sa - So, 01.02. - 16.02.2014 Sportferien Schule MeWo Gemeinde

Sa 01.02. 11.00 -
11.30

Entsorgen Alteisen, Kleinmengen an Steinen und
Bauschutt sowie Beratung in Entsorgungsfragen

Entsorgungsstelle
Moosweg , Büblikon

So -
Sa

02.02. -
08.02.

Schneesportlager;
Schule MeWo, Schulstandort Wohlenschwil Obersaxen GR

Mi 05.02. 13.30 Sirenentest „Allgemeiner Alarm“; Bevölkerung CH / Gemeinde

Mi 05.02. 20.00 Stricken, Plaudern, Käfele; Landfrauenverein Halle blau MZR klein

Do 06.02. 08.30 -
11.30

Beratung mit Voranmeldung; Mütter- und Väterberatung
Eltern mit Kindern von 0-5 Jahren, Tel. 056 437 18 40

Mellingen, Alters-
zentrum im Grüt 3

So 09.02. 09.00 -
10.00

1. Volksabstimmung 14
(3 eidg. Vorlagen); Stimmberechtigte

Gemeindehaus,
Foyer oder brieflich

Di 11.02. 20.00 Probe Kantonalgruppe; Volkstanzgruppe Reusstal Halle blau MZR gross

Do 13.02. 14.30 -
17.15

Beratung ohne Voranmeldung, Wiegen und Messen
Mütter- und Väterberatung

Mellingen,
im Grüt 3

Do 13.02. gz Tag 75. Geburtstag Bonetti Rosmarie; Pro Senectute Hutznaustrasse 2

Fr 14.02. 20.00 Spielabend mit MR Mellingen; Männerturnen MTW Halle blau

Fr 14.02. gz Tag 75. Geburtstag Grossenbacher Ruth; Pro Senectute Hauptstrasse 27


